
Änderung des Studienplanes für das Bachelorstudium Wirtschaftsrecht 
(idF der Beschlüsse der Studienkommission vom  

14.05.2009, 04.03.2010, 24.06.2010, 10.05.2011, 17.01.2012 und 
24.04.2012,  

genehmigt vom Senat der Wirtschaftsuniversität Wien am  
27.05.2009, 17.03.2010, 30.06.2010,18.05.2011, 25.01.2012 und 

09.05.2012) 
 

 

§ 2 Absatz 3 lautet: 

Das Bachelorstudium Wirtschaftsrecht umfasst 180 ECTS-Anrechnungspunkte (ECTS) 
und 87 Semesterstunden (SSt). Davon entfallen 16 ECTS-Anrechnungspunkte und  
8 Semesterstunden auf die Fächer der Studieneingangs- und Orientierungsphase, 156 
ECTS-Anrechnungspunkte und 79 Semesterstunden auf das Hauptstudium sowie 8 ECTS-
Anrechnungspunkte auf die Bachelorarbeit. 

 

In § 5 werden die Zeilen 

In Betriebswirtschaftslehre (3 ECTS): 

Einführung in die Betriebswirtschaftslehre 3 2 LVP 

durch die Zeilen 

 

In Betriebswirtschaftslehre (4 ECTS): 

Einführung in die Betriebswirtschaftslehre 4 2 LVP 

ersetzt 

 

Dem § 15 wird ein Absatz 6 angefügt, welcher lautet: 

Die Änderungen dieses Studienplans gemäß Beschluss der Studienkommission vom 
24.04.2012, genehmigt vom Senat am 09.05.2012, treten am 01.10.2012 in Kraft. 

 

§ 16 Abs 2 lautet: 

Ordentliche Studierende, die eine der Lehrveranstaltungsprüfungen „Einführung in die 
Betriebswirtschaftslehre“, „Grundlagen der Volkswirtschaftslehre II“, „Wirtschaft im 
rechtlichen Kontext – Wirtschaftsprivatrecht I“, „Integrierte Fallstudien zum 
Verfassungsrecht und Allgemeinen Verwaltungsrecht“ oder „Integrierte Fallstudien zu 
Verwaltungsverfahren und Rechtsschutz“ bereits vor dem 30.09.2012 abgelegt haben, 
sind berechtigt, dieses Studium in der bis 30.09.2012 geltenden Fassung des 
Studienplans abzuschließen 

 

 

 

 


